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Tiefergehende Bodenarbeiten, die über die übliche landwirtschaftliche Bearbeitungstiefe hinausgehen, sind 

bei der Pflanzung der Hecken und Bäume nicht erforderlich, so dass eine Beeinträchtigung des 

Bodendenkmals nicht zu erwarten ist. 

Im Gegenteil wird das Bodendenkmal durch die Umwandlung der Ackerfläche in ein Grünland sogar eher 

konserviert, da Bodeneingriffe aufgrund von Bewirtschaftung nicht mehr zu erwarten sind. 

Auszu

g aus dem Ausgleichsbebauungsplan

Beschreibung der Maßnahme auf Flurnummer 977

Bei der Fläche handelt es sich um eine Ackerfläche, deren Bodenart mit der Nr. 3200 als sandiger Lehm 

erfasst ist. Im Bewirtschaftungsjahr 2016 wurde Mais angebaut. 

Östlich an die Fläche angrenzend (im Hintergrund des Fotos) befindet sich die Teilfläche 7 des Biotops 

6837-143, das als „Halbtrockenrasen östlich Kallmünz“ erfasst und als „ein relativ kleinflächiger, bereits stark

verbuschter Magerrasen auf einem flachgründigen Rücken“ beschrieben ist. 

Nördlich angrenzend (am Foto entlang der linken Ackerfläche) befindet ca. auf der Hälfte der 

Grundstückslänger eine schmale Hecke, die durch die seitliche Bewirtschaftung bereits beeinträchtigt wird. 

Im Norden ist als Abschirmung zum Acker die Pflanzung einer gebuchteten 3-5-reihigen Hecke vorgesehen. 

Dabei ist entlang der Grundstücksgrenze ohne bestehende Hecke bei der Pflanzung der Grenzabstand vom 

4 m nach Norden einzuhalten. Der Reihenabstand sollte max, 1,00 m betragen, der Abstand in der Reihe 

Bereits für Ausgleich SO und WA verrechnete Fläche
6.338,96 m2

Ausgleich abzüglich der Ökokontofläche
169,98 m2

8,524,50
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